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ANTRAG 06 

Salzburg, am 27.10.2025 

 

Antrag der „Freiheitlichen Wirtschaft an das Wirtschaftsparlament 
der Wirtschaftskammer Salzburg am 18.11.2025 betreffend 

„Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe für Betriebe – Doppelte 
Belastung für Unternehmer beenden“ 

 

Mit der Umstellung der bisherigen GIS-Gebühr auf die neue ORF-Haushaltsabgabe seit 
1. Jänner 2024 wurde eine Regelung geschaffen, die Unternehmerinnen und 
Unternehmer unverhältnismäßig doppelt belastet. Jeder Betrieb, unabhängig von 
Branche, Größe oder tatsächlicher Mediennutzung, muss nun eine zusätzliche Abgabe 
entrichten, selbst wenn am Betriebsstandort keine ORF-Inhalte konsumiert werden. 
Da Unternehmerinnen und Unternehmer diese Haushaltsabgabe bereits über ihren 
privaten Hauptwohnsitz bezahlen, bedeutet die zusätzliche Zahlung über den Betrieb 
eine faktische Doppelbesteuerung ohne zusätzliche Gegenleistung. Besonders Klein- 
und Mittelbetriebe werden dadurch überproportional getroffen, da sie häufig nur über 
ein kleines Büro oder einen einzelnen Standort verfügen, der oftmals gar kein 
Rundfunkgerät besitzt. Diese Regelung ist daher nicht nur wirtschaftsfeindlich, 
sondern auch sachlich ungerecht. Denn wer privat bereits den ORF finanziert, darf 
nicht ein zweites Mal zur Kasse gebeten werden. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Delegierten den 
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Antrag: 

Die Wirtschaftskammer Salzburg wird aufgefordert, 

1. sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass Unternehmen generell von der ORF-
Haushaltsabgabe befreit werden, sofern der Unternehmer oder die 
Unternehmerin diese Abgabe bereits für den privaten Hauptwohnsitz 
entrichtet, 

2. sich, sofern eine vollständige Befreiung nicht sofort umgesetzt werden kann, 
für eine Anrechnung der privaten Abgabe auf die betriebliche Abgabe 
einzusetzen sowie 

3. sich bei der Wirtschaftskammer Österreich und beim ORF mit Nachdruck für 
eine rasche gesetzliche Änderung einzusetzen, um die wirtschaftlich nicht 
vertretbare Doppelbelastung zu beseitigen. 
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